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Die Frauenbewegung aïs Teilerscheinung des wirtschaff-
liehen und politischen Fortschritts

Die Soziologen sind sich im allgemeinen einig darüber, dass die

gegenwärtige Veränderung der weiblichen Existenz die grösste je statt-
gehabte Revolution ist. Tatsächlich hat sich für die Frau in den letzten
50 Jahren mehr geändert, als in 3000 vorangegangenen Jahren, und diese
Evolution hat Erschütterungen im Gemeinscharte- und Familienleben,
ja in der Politik der Gegenwart mit sich gebracht.

Diese soziologische Erscheinung findet ihre Erklärung im Ineinan-
dergreifen von wirtschaftlichen Tatsachen und demokratischen Ideen. Die

Industrie, die die wirtschaftlichen, und sozialen Lebensbedingungen im
19. Jahrhundert von Grund auf verändert hat, hat viele brauen in die
Fabrik getrieben, die vorher mit Heimarbeit ein wenig Geld verdienten.
Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung hat dann auch die Frauen

bürgerlicher Kreise ergriffen und manche gezwungen, neben ihren liäus-
liehen Pflichten durch berufliche Tätigkeit das Einkommen von Mann
oder Vater zu vermehren. Dazu kamen die modernen Kriege, der Welt-
und Totalkrieg, die durch den. Einsatz der Frauen im Wirtschaftsleben,
anstelle der diensttuenden Männer, diese Evolution begünstigten. So kam
es unvermeidlich dazu, dass die Frau das Haus ver Ii ess und sich den vielen
und vielerlei Arbeitsplätzen zuwandte.

Aber auch das Fortschreiten des demokratischen Denkens hat diese

Entwicklung begünstigt und das ßewusstsein der einzelnen Persönlichkeit
erfüllt. Die Ideen von Gleichheit der Rechte, Respekt vor der Persönlich-
keit, Achtung vor der Freiheit des Individuums, festgelegt in der neuen

Erklärung der Menschenrechte, haben die wirtschaftliche Evolution mit
der persönlichen Emanzipation der Frau verknüpft und haben ihr so

gleichsam die Volljährigkeit verliehen.

So erscheint uns die Frauenbewegung am Anfang der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts, in Welchem sie mit Riesenschritten vorwärtsgedrungen
ist, nicht etwa als eine künstliche Rewegung,, sondern als eine allgemeine
und weltumfassende Erscheinung, eine Auflehnung gegen eine Situation
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voller Ungerechtigkeiten und jahrhundertealten Unvers tchens, wie eine

grosse Anklage gegen den Missbrauch der Macht der Männer gegen ihre
Gefährtinnen.

(Aus einem Artikel von Magdeleine Leroy, erschienen im
„Bulletin" des Internationalen Frauenrates, Juli 1951).

Was die Schweizerin interessiert

Aus dem Landrat Baselland

Der Lamdrat beschlose nach längerer Diskussion mit 34 gegen 29
Stimmen, den Antrag des Regierungsrates auf Einführung des Frauen-
Stimmrechtes durch Aetnderung des Wahlgesetzes abzulehnen und den

Regierungsrat zu beauftragen, eine Verfassungsrevision auf Einführung
des Stimmrechtes der Frauen vorzubereiten und einen Bericht über die
Möglichkeiten der stufenweisen Einführung vorzulegen.

Eine Frau wird Richterin in Basel

Der Regierungsrat von Raiselstadt stellt fest, dass für die Posten

von zwei Strafrichtern und eines Zivilrichters nur je ein Kandidat vor-
geschlagen wurde, nämlich Frl. Dr. H. v. Bors in gern und Paul
Ramsauer für das Strafgericht und Matthias Foster für das Zivilgericht,
so dass die gesetzlichen Voraussetzungen einer stillen Wahl erfüllt und
diese Kandidaten somit gewählt .sind.

Der Regierungsrat von Raselstadt hat Dr. Stockmann, den von den

bürgerlichen Parteien aufgestellten Kandidaten ins Appellationsgericht,
als in stiller Wahl gewählt erklärt. Ursprünglich war für diesen Posten
erstmals eine Frau, Frl. M. Gigon, portiert worden. Es zeigte sich je-
doch, dass sie als Staatsangestellte gar nicht wählbar war, es sei denn
sie hätte auf ihre Berufsstellung verzichtet. Da sie das nicht beabsichtigte,
wurde in Zeitnot Dr. Stockmann aufgestellt.

Die „ N a t ion a 1 - Zei t u n g " rückte hierauf, wie verlautet, aller-
dings nach Ablauf des gesetzlichen Termins, mit der überparteilichen
Kandidatur von Frau Dr. Gutzwiller-Markees auf, um endlich einer Frau
den Eintritt in Basels oberstes Gericht zu ermöglichen. Gegen den Ent-
scheid des Regierungsrates kündet die „National-Zeitung" eine Staats-
rechtliche Beschwerde an.

Eine Frau wird Chef des Frauenhilfsdienstes

Fräulein Andrée Weitzel ist vom Eidgenössischen Militärdeparte-
ment zum neuen Chef FHD und gleichzeitig zur Leiterin der Dienst-
stelle für FHD in der Generalstabsabteilung ernannt worden. Sie ist 1917

geboren und stammt von Lausanne.
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